
177

Amtsblatt 11/18. April 2019

B 1207 B

Inhalt Seite

Satzung zur Änderung der Satzung 
der Landeshauptstadt München 
über die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit 
anlässlich allgemeiner Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden 
einschließlich anderer Wahlen, wie der Ausländerbeiratswahl 
und der Wahl zur Seniorenvertretung 
(Wahlhelferentschädigungssatzung)
vom 3. April 2019 177

Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Benutzung der Markthallen München der 
Landeshauptstadt München 
(Markthallen-Satzung) 
vom  8.  April 2019 179

Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren 
für die Benutzung der Markthallen München 
der Landeshauptstadt München 
(Markthallen-Gebührensatzung) 
vom  8. April 2019 181

Dom-Pedro-Str. 16a - 16d 
(Gemarkung: Neuhausen Fl.Nr.: 506/2)
Neubau eines Wohngebäudes im Innenhof mit Umbau  
vorhandener Tiefgarage (Dom-Pedro-Str. 16-20 / Hartliebstr. 
1-5 / Trivastr. 2+4) – TEKTUR zu 1.2-2009-3313-22 –  
hier: Einbau einer Sprinklerzentrale und Sicherung eines  
bestehenden Notausgangs aus der Tiefgarage
Aktenzeichen: 602-1.202-2019-4613-22
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 182

Bekanntmachung und Auswahl von Trägerschaften  
für bezuschusste soziale Einrichtungen: 
Hintermeierstraße
Kinderkrippe
Prinz-Eugen-Park WA 13
Haus für Kinder 183

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);
Karlsfelder Str. 260, München: Firma MAN Truck & Bus AG
Antrag auf Änderungsgenehmigung gem. § 16 Abs. 1 BImSchG
Teststrecke 2: Erweiterung des Anfahrhügelkomplexes/ 
Erhöhung der Nutzungsintensität
Verlegung des Erörterungstermines 184 

Bekanntmachung über die Eröffnung  
eines Entschädigungsfestsetzungsverfahrens
Entschädigungsfestsetzungsverfahren  
gemäß Art. 40 BayStrWG i.V.m. § 29 Abs. 2 BayEG
Ausbau Ludwigsfelder Straße
Grundstücke FlSt.Nr. 1268 und 1270/3,  
jeweils Gemarkung Allach
vormalige Eigentümerin: jeweils VL Immobilien GmbH
Az.: E-BayStrWG 5/18 185

Satzung zur Änderung der Satzung  
der Landeshauptstadt München  
über die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit 
anlässlich allgemeiner Wahlen, Volks- und  
Bürgerentscheiden einschließlich anderer Wahlen,  
wie der Ausländerbeiratswahl  
und der Wahl zur Seniorenvertretung 
(Wahlhelferentschädigungssatzung)

vom 3. April 2019

Die Landeshauptstadt München erlässt auf Grund der Art. 20 
a, 23 Satz 1 der Gemeinde ordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15.05.2018 (GVBl. S. 260), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung der Landeshauptstadt München über die Ent-
schädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit anlässlich allge-
meiner Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden einschließlich 
anderer Wahlen, wie der Ausländerbeiratswahl und der Wahl 
zur Seniorenvertretung (Wahlhelferentschädigungssatzung) 
vom 17.05.2013 (MüABl. S. 238), wird wie folgt geändert:

Bekanntmachung über die Eröffnung  
eines Entschädigungsfestsetzungsverfahrens
Entschädigungsfestsetzungsverfahren  
gemäß Art. 40 BayStrWG i.V.m. § 29 Abs. 2 BayEG
Ausbau Ludwigsfelder Straße
Grundstück FlSt. Nr. 1261, Gemarkung Allach
vormaliger Eigentümer: Matthias Grandl
Az.: E-BayStrWG 6/18 185

Bekanntmachung über die Eröffnung  
eines Entschädigungsfestsetzungsverfahrens
Entschädigungsfestsetzungsverfahren  
gemäß Art. 40 BayStrWG i.V.m. § 29 Abs. 2 BayEG
Ausbau Ludwigsfelder Straße
Grundstücke FlSt.Nr. 1269 und 1270,  
jeweils Gemarkung Allach
vormalige Eigentümer:  
Walter Epplen, Christina Epplen
Az.: E-BayStrWG 7/18 186

Einziehung eines Straßennamens  
im 10. Stadtbezirk Moosach
Richthofenstr. 187

Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher 187

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher 188

Straßenbenennung im 16. Stadtbezirk 
Ramersdorf-PerlachSarah-Sonja-Lerch-Weg 188

Amtsblatt_11.indd   177 15.04.19   11:25



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 11/2019

178

1. In der Überschrift der Satzung wird das Wort „Ausländer-
beiratswahl“ durch das Wort „Migrationsbeiratswahl“  
ersetzt.

2. § 1 der Satzung wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 werden die Wörter „Wahlen, Volksentscheiden 
und Bürgerentscheiden, anderen Wahlen wie der Wahl 
zum Ausländerbeirat oder der Wahl zur Seniorenvertre-
tung der Landeshauptstadt München“ durch die Wörter 
„Wahlen und Abstimmungen einschließlich der Migrati-
onsbeiratswahl und der Wahl der Seniorenvertretung 
(nachfolgend als “Wahlen“ bezeichnet)“ ersetzt.

 b)  In Satz 2 wird nach den Wörtern „Wahl- oder Abstim-
mungsausschuss“ der Klammerzusatz „(nachfolgend als 
Ausschuss bezeichnet)“ eingefügt.

 c)  In Satz 2 wird das Wort „Wahlvorstandes“ durch die Wör-
ter „Wahl- oder Abstimmungsvorstandes (nachfolgend 
als Wahlvorstand bezeichnet)“ ersetzt.

3. § 2 der Satzung wird wie folgt geändert:

In Nummer 3 wird das Wort „Wahlausschüsse“ durch das 
Wort „Ausschüsse“ ersetzt.

4. Es wird folgender neuer § 3 eingefügt:

„§ 3 
Wahlvorstandsmitglieder, denen von ihrem Dienstherrn oder 
ihrer Arbeitgeberin  bzw. ihrem Arbeitgeber für den in der 
Landeshauptstadt München geleisteten Wahldienst kein 
freier Tag gewährt wird, erhalten zusätzlich zu der in der An-
lage genannten Entschädigung einen Betrag von 50,-- Euro. 
Wahlvorstandsmitgliedern, die bei der Landeshauptstadt 
München beschäftigt sind, steht dieser Betrag dann zu, 
wenn sie auf den freien Tag nachweislich verzichtet haben.“

5. Der bisherige § 3 wird § 4.

6. Die Anlage der Satzung zur Änderung der Satzung der  
Landeshauptstadt München über die Entschädigung für 
die ehrenamtliche Tätigkeit anlässlich allgemeiner Wahlen, 
Volks- und Bürgerentscheiden einschließlich anderer  
Wahlen, wie der Ausländerbeiratswahl und der Wahl zur 
Seniorenvertretung (Wahlhelferentschädigungssatzung) 
wird wie folgt geändert:

a)  In der Überschrift von Nummer 1 wird das Wort „Wahl-
ausschuss“ durch das Wort „Ausschuss“ ersetzt.

b)  In Nummer 1 werden die Wörter „Wahl- bzw. Abstim-
mungsausschuss“ durch das Wort „Ausschuss“ ersetzt.

c)  Der Sternzusatz zu Nummer 1 wird um folgenden Satz 2 
ergänzt: „Tagt der Ausschuss als gemeinsamer Ausschuss 
verschiedener Wahlen, die an einem Tag statt finden, so 
gilt der Sitzungstermin des gemeinsamen Ausschusses 
als eine Sitzung.“

d)  In der Überschrift von Nummer 2 werden nach dem Wort 
„Wahlvorstandsmitglieder“ die weiteren Aufführungen 
„(Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter, 
Schriftführerin/Schriftführer, Beisitzerin/Beisitzer)“ gestri-
chen.

e)  In Nummer 2 lit. a) werden die Wörter „im Wahllokal wäh-
rend der Abstimmungszeit 20,-- Euro die Vorbereitungs-
arbeiten bei der Briefwahlauszählung 20,-- Euro“ durch 
die Wörter „am Wahltag bis 18.00 Uhr im Wahllokal oder 
bei der Briefwahl je 30,-- Euro“ ersetzt.

f)  Nummer 2 lit. b) erhält folgende Fassung: 

„b)

bisheriger Betrag künftiger Betrag

Europawahlen 15,-- Euro 20,-- Euro

Bundestagswahlen 15,-- Euro 20,-- Euro

Landtagswahlen 20,-- Euro 30,-- Euro

Bezirkswahlen 20,-- Euro 30,-- Euro

Volksentscheiden*) 15,-- Euro 20,-- Euro

Stadtratswahlen 25,-- Euro 40,-- Euro

Oberbürgermeister, 
Oberbürgermeister-
stichwahlen

15,-- Euro 20,-- Euro

Bezirksausschuss-
wahlen 20,-- Euro 40,-- Euro

Bürgerentscheiden*) 15,-- Euro 20,-- Euro

Migrationsbeirats-
wahlen 20,-- Euro 40,-- Euro

Wahlen zur Senioren-
vertretung 20,-- Euro 30,-- Euro“

g) Nummer 2 lit. c) erhält folgende Fassung:

„c)  zusätzliche Entschädigungssätze erhalten  
Wahlvorstandsmitglieder für eine Tätigkeit als

bisheriger Betrag künftiger Betrag

Vorsitzende/ 
Vorsitzender 20,-- Euro 30,-- Euro

stellvertretende/r  
Vorsitzende/ 
Vorsitzender

10,-- Euro 25,-- Euro

Schriftführerin/
Schriftführer 15,-- Euro 50,-- Euro

Stellvertretende/r 
Schriftführerin/
Schriftführer

5,-- Euro 40,-- Euro“

h) Nach Nr. 2 lit. c) wird folgende Ergänzung aufgenommen:

„d)  Die vorstehenden Entschädigungen werden auch für 
erforderliche Ersatzwahlvorstände gewährt.“

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 20.03.2019 beschlossen.

München,  3. April 2019 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Benutzung der Markthallen München der 
Landeshauptstadt München 
(Markthallen-Satzung) 

vom  8.  April 2019

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 
Satz 1 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 und 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.05.2018 (GVBl. S. 260), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Benutzung der Markthallen München 
der Landeshauptstadt München (Markthallen-Satzung) vom 
17.12.2008 (MüABl. S. 714), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 03.12.2014 (MüABl. S. 943), wird wie folgt geändert:

1.  Der Plan des Vermessungsamtes für den Markt am Elisa-
bethplatz, Stand: 18.02.2008, Maßstab 1:1.000 (Anlage 3) 
wird ersetzt durch den als Anlage zu dieser Satzung bei-
gefügten Plan Satzungsgrenzen Markt am Elisabethplatz, 
Altbestand und Interimsmarkt, gefertigt am 15.01.2019, 
Maßstab 1:1000, ausgefertigt am 8. April 2019. Dieser Plan 
wird Bestandteil dieser Satzung.

2.  In § 1 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte „Plan des Vermessungs-
amtes für den Markt am Elisabethplatz, Stand: 18.02.2008, 
Maßstab 1:1.000 (Anlage 3)“ ersetzt durch die Worte „Plan 
Satzungsgrenzen Markt am Elisabethplatz, Altbestand und 
Interimsmarkt, Maßstab 1:1000, ausgefertigt am 8. April 
2019 (Anlage 3)“.

3. <entfällt>*
4. <entfällt>*
5. <entfällt>*
6. <entfällt>*
7. <entfällt>*

8. § 29 wird wie folgt geändert:

 a) Dem § 29 Abs. 2 wird folgende Nr. 4 angefügt:

„4. abweichend von Nr. 1. – 3. für den Markt am Elisabeth-
platz (Interimsmarkt) an Werktagen in der Zeit von  
06.00 Uhr bis 22.00 Uhr“.

 b) Dem § 29 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Abs. 3 gilt nicht für den Markt am Elisabethplatz  
(Interimsmarkt).“

  9. <entfällt>*
10. <entfällt>*
11. <entfällt>*
12. <entfällt>*
13. <entfällt>*

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 20.03.2019 beschlossen.

München,  8. April 2019 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

* gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 20.03.2019.
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München, den 8. April 2019

Dieter Reiter
Oberbürgermeister
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Satzung zur Änderung der Satzung  
über die Gebühren für die Benutzung der Markthallen 
München der Landeshauptstadt München 
(Markthallen-Gebührensatzung) 

vom 8. April 2019

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 8 
Abs. 1 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. S. 264, 
BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26.06.2018 (GVBl. S. 449) folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Markt-
hallen München der Landeshauptstadt München (Markthallen-
Gebührensatzung) vom 17.12.2008 (MüABl. S. 727), zuletzt  
geändert durch Satzung vom 03.12.2014 (MüABl. S. 943), wird 
wie folgt geändert:

1.  In der Anlage 2 wird Buchstabe A. (Jahresgebühren) wie 
folgt neu gefasst:

„A. Jahresgebühren

1.  Zum Zweck der Gebührenberechnung werden die Verkaufs-
einrichtungen in Kategorien eingeteilt:

Kategorie Viktualienmarkt Markt 
am Elisabethplatz

Markt 
am Wiener Platz

Pasinger 
Viktualienmarkt

Markt am Elisabethplatz 
(Interimsmarkt)

I a Ladengeschäfte dto. – dto. Verkaufsmodul mit gehobenen 
Anforderungen

I b –
Ladengeschäfte  
mit sehr einfachem  
Standard

dto. dto.
Verkaufsmodul ohne spezifische 
Anforderungen und Verkaufsmodul 
mit einfachen Anforderungen

II Verkaufsstände – – – –

III
offene Verkaufs-
stände (Pavillons 
am Ganserlmarkt)

– dto. – –

IV offene 
Verkaufsplätze – dto. dto. –

Sortiment Kategorie (Viktualienmarkt / andere Märkte)

I a I b II III IV

Lebensmittel 3,5 / 3,0 – / 2,5 2,5 / 2,0 2,0 / 1,5 1,5 / 1,0

Blumen / Gestecke 6.0 / 5,5 – / 5,0 5,0 / 4,5 4,5 / 4,0 4,0 / 3,5

Zeitschriften 5,5 / 5,0 – / 4,5 4,5 / 4,0 4,0 / 3,5 3,5 / 3,0

Tabak 2,5 / 2,0 – / 1,5 1,5 / 1,0 1,0 / 0,5 1,0 / 1,0

Kämme / Bürsten 6,0 / 5,5 – / 5,0 5,0 / 4,5 4,5 / 4,0 4,0 / 3,5

Holzwaren 6,0 / 5,5 – / 5,0 5,0 / 4,5 4,5 / 4,0 4,0 / 3,5

Andenken / Geschenke 12,0 / 11,5 – /11,0 11,0 / 10,5 10,5 / 10,0 10,0 / 9,5

Glas / Keramik / Kunstgewerbe 6,5 / 6,0 – / 5,5 5,5 / 5,0 5,0 / 4,5 4,5 / 4,0

Imbiss ohne Alkohol und Sitzgelegenheit 7,0 / 6,5 – / 6,0 6,0 / 5,5 5,5 / 5,0 5,0 / 4,5

Wein mit Stehausschank 9,0 / 8,5 – / 8,0 8,0 / 7,5 7,5 / 7,0 7,0 / 6,5

Toto / Lotto sowie Provisionen aus Automatenaufstellung 15,5 / 15,0 – / 14,5 14,5 / 14,0 14,0 / 13,0 13,5 / 13,0

Prozentsätze für die Erhebung der Jahresgebühr für Verkaufseinrichtungen

Bei Toto/Lotto und Provisionen aus Automatenaufstellung errechnet sich die Gebühr nicht aus dem Umsatz, sondern aus den 
Provisionseinnahmen.
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Sonstige Jahresgebühren

Werden Verkaufseinrichtungen ganz oder teilweise im Rah-
men einer Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 des Gaststättengesetzes 
mit einem bestuhlten Gastraum oder einer bestuhlten Frei-
schankfläche genutzt und wird hierüber kein Vertrag gemäß  
§ 8 der Satzung über die Benutzung der Markthallen München 
geschlossen, so wird eine Jahresgebühr in Höhe von 9 % des 
im Objekt erzielten Jahresnettoumsatzes erhoben.

Die Jahresgebühr für den Biergarten auf dem Viktualienmarkt 
wird in Höhe von 13,25 % des im Objekt erzielten Jahresnetto-
umsatzes erhoben.“

2. In der Anlage 2 wird Buchstabe B. II. wie folgt neu gefasst:

„II. Markt am Elisabethplatz

1. Markt am Elisabethplatz (Bestand)

 a) Verkaufsstände
  1 / 14 1.414,20 Euro
  2, 3 425,50 Euro
  4 471,50 Euro
  5 425,50 Euro
  6 356,50 Euro
  7, 8, 9 391,00 Euro
  10 402,50 Euro
  11, 12, 13 425,50 Euro
  15 471,50 Euro
  16, 17, 18, 19, 20 333,50 Euro
  21 368,00 Euro
  22 333,50 Euro
  23, 24 333,50 Euro
  ehem. Freibank 460,00 Euro
 b) Keller je angefangenen m2 5,80 Euro
 c) Lagerboxen in der Lagerhalle, Boxe 115,00 Euro
 d)  Abfallbeseitigungsgebühren  

Elisabethmarkt (Anfallsgebühren)
  Anfallsklasse – Menge des Gewerbeabfalls

I    alle Gewerbebetriebe mit regelmäßig  
geringer Abfallmenge (z. B. Metzgerläden,  
Blumengeschäfte, Samenhändler, Butter-,  
Eier-, Käse-, Honig-Geschäfte) 53,20 Euro

II   alle Gewerbebetriebe mit regelmäßig  
durchschnittlicher Abfallmenge,  
die nicht unter die Klasse I oder III fallen 106,35 Euro

III  alle Gewerbebetriebe mit regelmäßiger  
oder zumindest häufiger übermäßiger  
Abfallmenge (z. B. Obst- und Gemüsehändler  
mit erheblichem Warenumschlag) 159,50 Euro

2. Markt am Elisabethplatz (Interimsmarkt)

 a) Verkaufsmodul
   aa)  ohne spezifische Anforderungen  

je angefangenen m² 21,00 Euro
     bb)  mit einfachen Anforderungen  

je angefangenen m² 23,00 Euro
   cc)  mit gehobenen Anforderungen  

je angefangenen m² 26,00 Euro
 b) Lagermodul je angefangenen m²                      17,00 Euro
 c) Abfallbeseitigungsgebühren
   Für den Interimsmarkt gilt Anlage 2, B. II. 1. Buchstabe d)“

§ 2
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 20.03.2019 beschlossen.

München, 8. April 2019 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Dom-Pedro-Str. 16a – 16d, Fl.Nr. 506/2,  
Gemarkung Neuhausen
Neubau eines Wohngebäudes im Innenhof mit Umbau 
vorhandener Tiefgarage (Dom-Pedro-Str. 16–20 / Hartlieb-
str. 1– 5 / Trivastr. 2+4) – TEKTUR zu 1.2-2009-3313-22 – 
hier: Einbau einer Sprinklerzentrale und Sicherung eines 
bestehenden Notausgangs aus der Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.04.2019, Az. 602-1.202-2019-4613-22, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 504/36, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV –  
Lokalbaukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 207,  
einsehen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter  
der E-Mail adresse plan.ha4-lbk-team22@muenchen.de  
bzw. Telefon nummer 2 33-2 55 63.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-

rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-

Amtsblatt_11.indd   182 15.04.19   11:25



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 11/2019

183

Unabhängig davon führt die KITA-Elternberatung zunächst 
alle Vormerklisten für die ausgeschriebenen Kindertagesein-
richtungen. 
Der Träger ist verpflichtet diese Vormerklisten für die Auswahl 
zu übernehmen. 
Die Krippenplätze und Kindergartenplätze sind entsprechend 
dieser Liste zu vergeben, bei der Erstvergabe sind die dem 
Träger von der KITA Elternberatung bezeichneten Kinder im 
Krippen- und Kindergartenalter aufzunehmen. Einzelne Krip-
pen- oder Kindergartenkinder können auch noch im Lauf des 
ersten Jahres nach Inbetriebnahme von der KITA-Elternbera-
tung zur Aufnahme zugewiesen werden. 
Der Träger darf bis zum Ablauf von 12 Monaten nach der In-
betriebnahme nur dann Zusagen hinsichtlich der Aufnahme 
von Krippen- und Kindergartenkindern erteilen, wenn die 
KITA- Elternberatung vorher der Platzvergabe zugestimmt hat

Wir bitten um Beachtung folgender, aktuell gültiger Bedingun-
gen:

 – Ein Antrag auf die Münchner Förderformel muss bei Ab-
schluss eines Vertrages zur Betriebsträgerschaft bei der 
Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport, 
Geschäftsbereich KITA gestellt werden. Die Gewährung der 
Zuwendungen kann ab dem Monat der Antragstellung erfol-
gen, in dem die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. 

 – Die Höhe des Betriebskostenzuschusses richtet sich nach 
der Münchner Förderformel (Zuschussrichtlinie, in der je-
weils geltenden Fassung), Sie können sich unter dem Link:  
 
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Refe-
rat-fuer-Bildung-und-Sport/Kindertageseinrichtungen/ 
muenchner-foerderformel/vorschriften-und-dokumente.html  
 
über die Münchner Förderformel sowie über die geltenden 
Beschlüsse u.s.w., informieren.

 – In einer Kindertageseinrichtung findet die Satzung über den 
Besuch der Kinderkrippen und Häuser für Kinder, Kinder-
gärten und Horte der Landeshauptstadt München (Kinder-
tageseinrichtungssatzung) Anwendung. In allen Einrich-
tungsarten werden zur gemeinsamen Förderung Plätze für 
Kinder mit Behinderung und Kinder, die von Behinderung 
bedroht sind, angeboten.

 – Hinsichtlich der Entgelte sind die Regelungen in der Münch-
ner Förderformel, Zuschussrichtlinie Punkt 3.11 und 3.12 
.i.V.m. den jeweils geltenden Voraussetzungen des Faktors 
eallg, zu beachten mit der Maßgabe, dass die Höchstbeträ-
ge für die Inanspruchnahme der jeweiligen Buchungsstufe 
in der jeweiligen Nutzungs- und Besuchsart gemäß der  
Gebühren der städtischen Kindertageseinrichtungsgebüh-
rensatzung in der jeweils geltenden Fassung nicht über-
schritten werden dürfen. Die jeweils nach der Münchner 
Förderformel zulässigen Entgelte errechnen sich auf der 
Basis dieser Obergrenze.

 – Die Vergütung des Personals muss gem. den Vorgaben der 
Zuschussrichtlinie zur Münchner Förderformel, in der jeweils 
geltenden Fassung, erfolgen.

 – Die Überlassung erfolgt miet- und pachtfrei.

 – Der Träger darf keine Reduzierung seines bisherigen Platz-
angebotes im jeweiligen Stadtbezirk – wenn vorhanden – 
vornehmen. Es muss gewährleistet sein, den Bedarf, der 
aus der neuen Wohnbebauung entsteht, zu decken.

Falls Sie Interesse haben sich zu bewerben, bitten wir Sie, 
Ihre Interessenbekundung schriftlich, bitte bis spätestens 
30.04.2019 – es gilt das Datum des Eingangs bei der 

tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten. 

München, 4. April 2019 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Bekanntmachung und Auswahl von Trägerschaften  
für bezuschusste soziale Einrichtungen: 
 
Hintermeierstraße
Kinderkrippe
Prinz-Eugen-Park WA 13
Haus für Kinder

Die Landeshauptstadt München beabsichtigt, die Trägerschaft 
für städtische Bauten an freigemeinnützige und sonstige  
Träger zum Betrieb von anerkannten und genehmigten öffent-
lichen Kindertageseinrichtungen, zu übertragen:

Hintermeierstraße 
Allach-Untermenzing (23)
Kinderkrippe
36 Plätze für Kinder unter 3 Jahren 
integriert in einem Wohnbaugebiet 
Fertigstellung geplant Ende 2019

Prinz-Eugen-Park WA13
Bogenhausen (13)
Haus für Kinder
36 Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 
75 Plätze für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt
integriert in einem Wohnbaugebiet, Mehrzweckraum
Fertigstellung geplant Frühjahr 2020 

Die Landeshauptstadt München steht in der Verantwortung, 
den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu erfüllen. 
Der Geschäftsbereich KITA im Referat für Bildung und Sport 
behält sich deshalb vor, für die Erstbelegung von neu überlas-
senen städtischen Einrichtungen, Vorgaben hinsichtlich der 
Altersstruktur und Platzvergabe zu machen.
Der Geschäftsbereich KITA kann fordern, dass Kindergarten-
plätze in neuen Einrichtungen im Rahmen der Erstbelegung 
vorrangig mit 2-Jährigen belegt (maximal 12 Krippenkinder 
pro  Kindergartengruppe) werden und, dass sobald eines die-
ser Kinder das 3. Lebensjahr vollendet, der hierdurch gewon-
nene Platz bis zur vollen lt. Betriebserlaubnis und Vertrag zu-
gelassenen Gruppenstärke mit Kindern der Altersgruppe der 
3– 6-jährigen gemäß Satzung unverzüglich nachbelegt wird. 
Hortplätze in neuen Einrichtungen können im Rahmen der 
Erstbelegung vorrangig mit Kindern im Jahr vor der Einschu-
lung belegt werden.
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LHM – an die Landeshauptstadt München, Referat für Bildung 
und Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination 
und Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Lands-
berger Str. 30, 80339 München oder per E-Mail an tav.ft.kita.
rbs@muenchen.de zu senden. Sie erhalten dann die Bewer-
bungsformulare per E-Mail. 
Bitte vergessen Sie nicht bei Abgabe Ihrer Interessenbekun-
dung auch Ihre aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben. Für die 
Bewerbung im Trägerauswahlverfahren sind ausschließlich die 
vorgegebenen Unterlagen zu verwenden.
Zur Sicherstellung einer fristgerechten Abgabe dient der 
Briefkasten am Rathaus – Marienplatz der LHM.  
(Bis 24.00 h wird der Eingang tagesgenau abgestempelt.)
Die Bewerbungsformulare beinhalten: 
1. Das Vorblatt zum Bewerbungsformular
2. Das Bewerbungsformular
Beide Formulare werden elektronisch ausgefüllt und anschlie-
ßend ausgedruckt. 
Das Bewerbungsformular ist zu unterschreiben. Das ausge-
füllte Bewerbungsformular, ohne Vorblatt, sollte insgesamt 
nicht mehr als 11 DIN A 4 Seiten umfassen. 

Ausschlusskriterien:
1. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs der Interessenbekundung wurde nicht 
eingehalten.
2. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs und der Umfang der Bewerbungsunter-
lagen wurden nicht eingehalten. 
3. Ausschlusskriterium 
Es ist hier insbesondere ausreichend darzulegen, dass die 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb 
der jeweiligen Kindertageseinrichtung gemäß § 45 SGB VIII 
erbracht und die genannten Bedingungen erfüllt werden kön-
nen. (Siehe Vorgaben der Anlage 3 des Beschlusses zum 
„Start zur stufenweisen Einführung der MFF „vom 26.01.2011 
und die Vorgaben des Beschlusses „Weiterentwicklung der 
Münchner Förderformel“ vom 14.12.2011.) 

Die vollständige Bewerbung muss bis spätestens 21.05.2019 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und 
Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination und 
Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Landsberger 
Str. 30, 80339 München, in der genannten Form in Papier und 
unterschrieben per Post eingegangen sein. Es gilt das Datum 
des Eingangs bei der LHM. Zur Sicherstellung einer fristge-
rechten Abgabe dient der Briefkasten am Rathaus am Marien-
platz der LHM. (Bis 24.00 h wird der Eingang tagesgenau ab-
gestempelt.)

Folgende Kriterien werden für die Bewertung/Gewichtung  
zugrundegelegt:
 – Pädagogik (Gewichtung Faktor 1,25)
 – Querschnittsaufgaben wie Integration, Inklusion,  

Gender thematik (Gewichtung Faktor 1,00)
 – Gesundheitsförderung (Gewichtung Faktor 0,75)
 – Sozialraumorientierung (Gewichtung Faktor 0,75)
 – Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern  

(Gewichtung Faktor 0,50)
 – Organisationsstruktur und qualitätssichernde Maßnahmen 

(Gewichtung Faktor 0,50)
 – Finanzplan (Gewichtung Faktor 0,25)
 – Darstellung zur besonderen Eignung

Für weitere Auskünfte zum Ausschreibungsverfahren wenden 
Sie sich bitte an Tel. 089 / 233-84732, Tel. 089 / 233-84242 
oder per E-Mail: tav.ft.kita.rbs@muenchen.de.
Für Auskünfte zur Fachplanung – für die ausgeschriebenen 
Einrichtungen – erreichen Sie die zuständigen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner der Abteilung Zentrales Immo-
bilienmanagements im Referat für Bildung und Sport, per  
E-Mail, unter: zim.rbs@muenchen.de.

München, 2. April 2019 Referat für
  Bildung und Sport 
  Geschäftsbereich KITA
   Koordination und Aufsicht Freie 

Träger 
  RBS-KITA-FT 
  Beatrix Zurek
  Stadtschulrätin

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
(BImSchG);

Karlsfelder Str. 260, München: Firma MAN Truck & Bus AG
Antrag auf Änderungsgenehmigung gem. § 16 Abs. 1 
BImSchG
Teststrecke 2: Erweiterung des Anfahrhügelkomplexes/
Erhöhung der Nutzungsintensität
Verlegung des Erörterungstermines

Die Firma MAN Truck & Bus AG hat mit Schreiben vom 
04.12.2018 die immissions schutz rechtliche Änderungsgeneh-
migung gem. § 16 Abs. 1 BImSchG für die Teststrecke 2 am 
Standort Karlsfelder Str. 260 beantragt.

Gegenstand des Vorhabens ist die Erweiterung des Anfahrhü-
gelkomplexes. Zu den beiden bestehenden Hügeln mit 12 %, 
10 %, 8 % und 6 % auf der Teststrecke 2 soll insbesondere 
ein zusätzlicher Erprobungshügel mit einer Steigung von 18 % 
sowie einem Gefälle von 12 % errichtet werden, der auf der 
Teststrecke 1 (am Standort Dachauer Str. 667) weggefallen ist.

Insgesamt ist eine Erhöhung der Nutzungsintensität geplant, 
da - aufgrund des zusätzlichen Erprobungs aufwandes für  
E-Mobitily und automatisiertes Fahren – künftig mehr Test-/
Vorführ fahrten stattfinden sollen. Außerdem soll die Durch-
führung von Veranstaltungen möglich sein während des Test-
betriebes.

Das Vorhaben unterfällt Ziffer 10.17.1 G des Anhangs 1 der  
4. BImSchV - Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen, Verfahrensart G (= Genehmi gungsverfahren gemäß  
§ 10 – mit Öffentlichkeitsbeteiligung). Ferner ist nach dem Ge-
setz über die Umweltverträglichkeits prüfung (UVPG) eine all-
gemeine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 10 Abs. 3 BImSchG) 
hat sich das Referat für Gesundheit und Umwelt nach Ablauf 
der Einwendungsfrist (14.03.2019) zur Durchführung eines  
 Erörterungstermines entschlossen.

Der Erörterungstermin dient dem Zweck, die bis zum 
14.03.2019 erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies 
für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Be-
deutung sein kann. Es soll den Einwenderinnen und Einwen-
dern Gelegenheit zur Erläuterung der vorgetragenen Einwen-
dungen gegeben werden. Die bis zum o.g. Termin form- und 
fristgerecht erhobenen Einwendungen werden auch dann be-
handelt, wenn der Antragsteller oder diejenigen, die Einwen-
dungen erhoben haben, dem Termin fernbleiben. Der Erörte-
rungstermin ist öffentlich.

Der Erörterungstermin wird entgegen der Bekanntmachung 
vom 21.01.2019 auf einen Termin außerhalb der Ferienzeit 
(Ostern) verschoben!

Die Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
wird am 07.05.2019 um 14 Uhr im Referat für Gesundheit 

Amtsblatt_11.indd   184 15.04.19   11:25



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 11/2019

185

und Umwelt, Bayerstr. 28a, 80335 München, Konferenz-
raum 1009 A (1. Stock) durchgeführt.

München, 18. April 2019 Landeshauptstadt München
  Referat für Gesundheit und Umwelt

Bekanntmachung über die Eröffnung eines  
Entschädigungsfestsetzungsverfahrens

Entschädigungsfestsetzungsverfahren gemäß Art. 40 
BayStrWG i.V.m. § 29 Abs. 2 BayEG
Ausbau Ludwigsfelder Straße
Grundstücke FlSt.Nr. 1268 und 1270/3,  
jeweils Gemarkung Allach
vormalige Eigentümerin: jeweils VL Immobilien GmbH

Az.: E-BayStrWG 5/18

Terminanberaumung und Ladung

A. Antrag der LHM

Die Landeshauptstadt München (Antragstellerin), hat mit  
Schreiben vom26.02.2018 beantragt 

für Teilflächen im Umfang von ca. 224 m² aus dem 
Grundstück FlSt.Nr. 1268 und ca.  211 m² aus dem 
Grundstück FlSt.Nr. 1270/3, jeweils Gemarkung Allach, 
das Entschädigungsfestsetzungsverfahren entspre-
chend Art. 29 Abs. 2 Satz 1 BayEG durchzuführen.

Zur Begründung des Antrags wird ausgeführt, dass sich die 
Antragstellerin mit Vereinbarung vom 02.02.2017 bzw. notariell 
beurkundetem Kaufvertrag vom 20.06.2017 mit der vormali-
gen Eigentümerin der Grundstücke (Antragsgegnerin) über 
den Besitzübergang und Eigentumserwerb der betroffenen 
Teilflächen zur Vermeidung der Enteignung geeinigt habe. Die 
Flächen seien zum planfestgestellten Ausbau der Ludwigs-
felder Straße benötigt worden.

Die der Einigung vorausgegangenen Besitzeinweisungs- und 
Enteignungsverfahren, in deren Verlauf der Gutachteraus-
schuss den Zustand der Flächen mit Beschluss vom 29.07.2016 
feststellte, sind von der Antragstellerin nicht weiterverfolgt 
worden. Die Anträge auf Besitzeinweisung und Enteignung 
wurden mit Schreiben vom 21.10.2016 zurückgenommen.

Die Antragstellerin trägt vor, dass ihr die Antragsgegnerin mit 
Kaufvertrag vom 20.06.2017 die zum Straßenausbau erforder-
lichen Flächen veräußert habe. Dabei hätten die Vertragspar-
teien einen nur vorläufigen Kaufpreis in Höhe von 230 €/m² 
der insgesamt ca. 435 m² großen Flächen und damit einen 
Preis von insgesamt 100.050,00 € als Mindestentschädigung 
vereinbart. Die Antragstellerin habe sich vertraglich verpflich-
tet, nach Erfüllung der Grundübertragungsverpflichtung durch 
die Antragsgegnerin, ein Entschädigungsfestsetzungsverfah-
ren bei der Enteignungsbehörde zur Ermittlung der Entschädi-
gungshöhe zu beantragen.

Die vertraglichen Voraussetzungen für die Beantragung des 
Entschädigungsfestsetzungsverfahrens würden nunmehr  
vorliegen, die Grundstücksübertragungen seien beurkundet, 
lediglich die Wegmessung der Flächen und Messungsaner-
kennung würden noch ausstehen.

Die Enteignungsbehörde beauftragte im Folgenden den Gut-
achterausschuss mit Schreiben vom 14.03.2018 und ergän-

zendem Schreiben vom 27.04.2018 mit der Erstellung eines 
Verkehrswertgutachtens.

Das Verkehrswertgutachten des Gutachterausschusses vom 
20.03.2019 liegt der Enteigngungsbehörde jetzt vor.

B. Aufforderung zur Vorlage weiterer Unterlagen durch 
die Antragstellerin

Die Antragstellerin wird aufgefordert mitzuteilen, ob die ver-
fahrensgegenständlichen Teilflächen mittlerweile vermessen 
wurden und gegebenenfalls die Messungsergebnisse zur Ver-
fügung zu stellen. Falls die Teilflächen noch nicht vermessen 
wurden, wird die Antragstellerin gebeten mitzuteilen, ob und 
wann die Vermessung beantragt wurde.

C. Mündliche Verhandlung

Der Termin zur mündlichen Verhandlung über den Antrag auf 
Entschädigungsfestsetzung gemäß Art. 40 Abs. 1 BayStrWG 
i.V.m. Art. 29 Abs. 2 BayEG wird festgesetzt auf

Mittwoch, den 8. Mai 2019 um 9:30 Uhr in Raum 211  
im Dienstgebäude des Kommunalreferats, Roßmarkt 3, 
80331 München.

Zu diesem Termin werden die Vertragsparteien der Einigung, 
die Antragsstellerin und die Antragsgegnerin als Beteiligte  
geladen. Die Sachverständigen, die das Gutachten für die 
Enteignungsbehörde erstattet haben, werden beigezogen.

Alle Beteiligten werden aufgefordert, etwaige Einwendungen 
gegen den Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der 
Enteignungsbehörde einzureichen oder zur Niederschrift zu 
erklären. Sie werden aufgefordert, ihre Rechte spätestens in 
der mündlichen Verhandlung wahrzunehmen. Auch bei Nicht-
erscheinen der Beteiligten kann die Enteignungsbehörde über 
den Antrag auf vorzeitige Besitzeinweisung und andere im 
Verfahren zu erledigende Anträge entscheiden.

Der Antrag auf Entschädigungsfestsetzung, die ihm beigefüg-
ten Anlagen und die Verfahrensakte können bei der Geschäfts-
stelle der Enteignungsbehörde, Zimmer 126, Kommunalrefe-
rat, Roßmarkt 3, 80331 München während der Dienststunden 
montags bis freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie jeweils 
von 13.00 bis 15.00 Uhr eingesehen werden; telefonische Vor-
anmeldung unter 2 33-2 24 40 wird empfohlen.

München, 3. April 2019 Kommunalreferat   
  Enteignungsbehörde

Bekanntmachung über die Eröffnung eines  
Entschädigungsfestsetzungsverfahrens

Entschädigungsfestsetzungsverfahren gemäß Art. 40 
BayStrWG i.V.m. § 29 Abs. 2 BayEG
Ausbau Ludwigsfelder Straße
Grundstück FlSt. Nr. 1261, Gemarkung Allach
vormaliger Eigentümer: Matthias Grandl

Az.: E-BayStrWG 6/18

Terminanberaumung und Ladung

A. Antrag der LHM
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Die Landeshauptstadt München (Antragstellerin), hat mit  
Schreiben vom 26.02.2018 beantragt 

für die im anliegenden Lageplan im Maßstab 1:1000 gelb 
angelegte Teilfläche im Umfang von ca. 313 m² aus dem 
Grundstück FlSt. Nr. 1261, Gemarkung Allach, das Ent-
schädigungsfestsetzungsverfahren nach Art. 29 Abs. 2 
Satz 1 Bay EG durchzuführen.

Zur Begründung des Antrags wird ausgeführt, dass sich die 
Antragstellerin mit Vereinbarung (ohne Datum), laut Antrag-
stellerin vom 09.11.2016 bzw. notariell beurkundetem Kaufver-
trag vom 15.11.2016 mit dem vormaligen Eigentümer des 
Grundstücks (Antragsgegner) über den Besitzübergang und 
Eigentumserwerb der betroffenen Teilfläche zur Vermeidung 
der Enteignung geeinigt habe. Die Teilfläche sei zum planfest-
gestellten Ausbau der Ludwigsfelder Straße benötigt worden.

Die der Einigung vorausgegangenen Besitzeinweisungs- und 
Enteignungsverfahren (Az.: E-BayStrWG 7/16 und E-BayStrWG 
14/16), in deren Verlauf der Gutachterausschuss den Zustand 
der Flächen mit Beschluss vom 29.07.2016 feststellte, sind 
von der Antragstellerin nicht weiterverfolgt worden. Die Anträge 
auf Besitzeinweisung und Enteignung wurden mit Schreiben 
vom 09.11.2016 zurückgenommen.

Die Antragstellerin trägt vor, dass ihr der Antragsgegner mit 
Kaufvertrag vom 15.11.2016 die zum Straßenausbau erforder-
lichen Flächen veräußert habe. Dabei hätten die Vertragspar-
teien einen nur vorläufigen Kaufpreis in Höhe von 230 €/m² 
der insgesamt ca. 313 m² großen Teilfläche aus dem Grund-
stück Flurst. 1261, Gemarkung Allach, und damit einen Preis 
von insgesamt 71.990,00 € als Mindestentschädigung verein-
bart. Die Antragstellerin habe sich vertraglich verpflichtet, 
nach Erfüllung der Grundübertragungsverpflichtung durch 
den Antragsgegner, ein Entschädigungsfestsetzungsverfah-
ren bei der Enteignungsbehörde zur Ermittlung der Entschädi-
gungshöhe zu beantragen.

Die vertraglichen Voraussetzungen für die Beantragung des 
Entschädigungsfestsetzungsverfahrens würden nunmehr  
vorliegen, die Grundstücksübertragungen seien beurkundet, 
lediglich die Wegmessung der Flächen und Messungsaner-
kennung würden noch ausstehen.

Die Enteignungsbehörde beauftragte den Gutachterausschuss 
mit Schreiben vom 30.05.2018  mit der Erstellung eines Ver-
kehrswertgutachtens.

Das Verkehrswertgutachten des Gutachterausschusses vom 
20.03.2019 liegt der Enteigngungsbehörde nunmehr vor.

B. Aufforderung zur Vorlage weiterer Unterlagen durch 
die Antragstellerin

Die Antragstellerin wird aufgefordert mitzuteilen, ob die ver-
fahrensgegenständlichen Teilflächen mittlerweile vermessen 
wurden und gegebenenfalls die Messungsergebnisse zur Ver-
fügung zu stellen. Falls die Teilflächen noch nicht vermessen 
wurden, wird die Antragstellerin gebeten mitzuteilen, ob und 
wann die Vermessung beantragt wurde.

C. Mündliche Verhandlung

Der Termin zur mündlichen Verhandlung über den Antrag auf 
Entschädigungsfestsetzung gemäß Art. 40 Abs. 1 BayStrWG 
i.V.m. Art. 29 Abs. 2 BayEG wird festgesetzt auf

Mittwoch, den 8. Mai 2019 um 10:45 Uhr in Raum 211  
im Dienstgebäude des Kommunalreferats, Roßmarkt 3, 
80331 München.

Zu diesem Termin werden die Vertragsparteien der Einigung, 
die Antragsstellerin und der Antragsgegner als Beteiligte gela-
den. Die Sachverständigen, die das Gutachten für die Enteig-
nungsbehörde erstattet haben, werden beigezogen.

Alle Beteiligten werden aufgefordert, etwaige Einwendungen 
gegen den Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der 
Enteignungsbehörde einzureichen oder zur Niederschrift zu 
erklären. Sie werden aufgefordert, ihre Rechte spätestens in 
der mündlichen Verhandlung wahrzunehmen. Auch bei Nicht-
erscheinen der Beteiligten kann die Enteignungsbehörde über 
den Antrag auf vorzeitige Besitzeinweisung und andere im 
Verfahren zu erledigende Anträge entscheiden.

Der Antrag auf Entschädigungsfestsetzung, die ihm beigefüg-
ten Anlagen und die Verfahrensakte können bei der Geschäfts-
stelle der Enteignungsbehörde, Zimmer 126, Kommunalrefe-
rat, Roßmarkt 3, 80331 München während der Dienststunden 
montags bis freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie jeweils 
von 13.00 bis 15.00 Uhr eingesehen werden; telefonische Vor-
anmeldung unter 233-22440 wird empfohlen.

München, 4. April 2019 Kommunalreferat
  Enteignungsbehörde

Bekanntmachung über die Eröffnung eines  
Entschädigungsfestsetzungsverfahrens

Entschädigungsfestsetzungsverfahren gemäß Art. 40 
BayStrWG i.V.m. § 29 Abs. 2 BayEG
Ausbau Ludwigsfelder Straße
Grundstücke FlSt.Nr. 1269 und 1270, jeweils Gemarkung 
Allach
vormalige Eigentümer: Walter Epplen, Christina Epplen
Az.: E-BayStrWG 7/18

A. Antrag der LHM

Die Landeshauptstadt München (Antragstellerin), hat mit  
Schreiben vom 26.02.2018 beantragt 

für Teilflächen im Umfang von ca. 297 m² aus dem 
Grundstück FlSt.Nr. 1269 und ca. 25 m² aus dem 
Grundstück FlSt.Nr. 1270, jeweils Gemarkung Allach, 
das Entschädigungsfestsetzungsverfahren entspre-
chend Art. 29 Abs. 2 Satz 1 BayEG durchzuführen.

Zur Begründung des Antrags wird ausgeführt, dass sich die 
Antragstellerin mit Vereinbarung vom 11.11.2016/29.12.2016 
bzw. notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 25.08.2017 mit 
den vormaligen Eigentümern der Grundstücke (Antragsgeg-
ner) über den Besitzübergang und Eigentumserwerb der be-
troffenen Teilflächen zur Vermeidung der Enteignung geeinigt 
habe. Die Flächen seien zum planfestgestellten Ausbau der 
Ludwigsfelder Straße benötigt worden.

Die der Einigung vorausgegangenen Besitzeinweisungs- und 
Enteignungsverfahren (Az.: E-BayStrWG 3/16 und E-BayStrWG 
10/16), in deren Verlauf der Gutachterausschuss den Zustand 
der Flächen mit Beschluss vom 29.07.2016 feststellte, sind 
von der Antragstellerin nicht weiterverfolgt worden. Die Anträ-
ge auf Besitzeinweisung und Enteignung wurden mit Schrei-
ben vom 10.03.2017 zurückgenommen.

Die Antragstellerin trägt vor, dass ihr die Antragsgegner mit 
Kaufvertrag vom 25.08.2017 die zum Straßenausbau erforder-
lichen Flächen veräußert habe. Dabei hätten die Vertrags-
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parteien einen nur vorläufigen Kaufpreis in Höhe von 230 €/m² 
der ca. 297 m²großen Teilfläche aus dem FlSt.Nr. 1269 und 
150,00 €/m² der ca. 25 m² großen Fläche und damit einen 
Preis von insgesamt 72.060,00 € als Mindestentschädigung 
vereinbart. Die Antragstellerin habe sich vertraglich verpflich-
tet, nach Erfüllung der Grundübertragungsverpflichtung durch 
die Antragsgegnerin, ein Entschädigungsfestsetzungsverfahren 
bei der Enteignungsbehörde zur Ermittlung der Entschädi-
gungshöhe zu beantragen.

Die vertraglichen Voraussetzungen für die Beantragung des 
Entschädigungsfestsetzungsverfahrens würden nunmehr  
vorliegen, die Grundstücksübertragungen seien beurkundet, 
lediglich die Wegmessung der Flächen und Messungsaner-
kennung würden noch ausstehen.

Die Enteignungsbehörde beauftragte den Gutachterausschuss 
mit Schreiben vom 14.03.2018 und ergänzendem Schreiben 
vom 27.04.2018 mit der Erstellung eines Verkehrswertgutach-
tens.

Das Verkehrswertgutachten des Gutachterausschusses vom 
20.03.2019 liegt der Enteigngungsbehörde nunmehr vor.

B. Aufforderung zur Vorlage weiterer Unterlagen durch 
die Antragstellerin

Die Antragstellerin wird aufgefordert mitzuteilen, ob die ver-
fahrensgegenständlichen Teilflächen mittlerweile vermessen 
wurden und gegebenenfalls die Messungsergebnisse zur Ver-
fügung zu stellen. Falls die Teilflächen noch nicht vermessen 
wurden, wird die Antragstellerin gebeten mitzuteilen, ob und 
wann die Vermessung beantragt wurde.

C. Mündliche Verhandlung

Der Termin zur mündlichen Verhandlung über den Antrag auf 
Entschädigungsfestsetzung gemäß Art. 40 Abs. 1 BayStrWG 
i.V.m. Art. 29 Abs. 2 BayEG wird festgesetzt auf

Mittwoch, den 8. Mai 2019 um 12:30 Uhr  
in Raum 211 im Dienstgebäude des
Kommunalreferats, Roßmarkt 3, 80331 München.

Zu diesem Termin werden die Vertragsparteien der Einigung, 
die Antragsstellerin und die Antragsgegnerin als Beteiligte ge-
laden. Die Sachverständigen, die das Gutachten für die Ent-
eignungsbehörde erstattet haben, werden beigezogen.

Alle Beteiligten werden aufgefordert, etwaige Einwendungen 
gegen den Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der 
Enteignungsbehörde einzureichen oder zur Niederschrift zu 
erklären. Sie werden aufgefordert, ihre Rechte spätestens in 
der mündlichen Verhandlung wahrzunehmen. Auch bei Nicht-
erscheinen der Beteiligten kann die Enteignungsbehörde über 
den Antrag auf vorzeitige Besitzeinweisung und andere im 
Verfahren zu erledigende Anträge entscheiden.

Der Antrag auf Entschädigungsfestsetzung, die ihm beigefüg-
ten Anlagen und die Verfahrensakte können bei der Geschäfts-
stelle der Enteignungsbehörde, Zimmer 126, Kommunalrefe-
rat, Roßmarkt 3, 80331 München während der Dienststunden 
montags bis freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie jeweils 
von 13.00 bis 15.00 Uhr eingesehen werden; telefonische Vor-
anmeldung unter 2 33-2 24 40 wird empfohlen.

München, 4. April 2019 Kommunalreferat 
  Enteignungsbehörde

Einziehung eines Straßennamens  
im 10. Stadtbezirk Moosach

Aufgrund von Überplanung wird folgender Straßenname  
ersatzlos eingezogen:

Richthofenstr. (Straßenschlüsselnummer 03841)

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Blumenstraße 28 b, Zim-
mer 517 (5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis ein-
schließlich 10.05.2019 eingesehen werden. 

München, 5. April 2019 Kommunalreferat
  GeodatenService

Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen   
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

BCSM 3000920078 Elisabeth Meisl
BCSM 3000541171 Elisabeth Meisl
BC 2 3001381759 Hedwig Schweickart
BC 2 3001912033 Manfred Keller
FB 8 3000225866  Peter Jerak und  

Elisabeth Braselmann 
FB 8 3001880164  Peter Jerak und  

Elisabeth Braselmann
FL 14 14056915 Sieglinde Mayr
FL 16 108348632 Petra Dona
FL 17 87032751 Annemarie Wendl
BC 23 3001092240  Werner Varadi und  

Mariana Varadi 
FL 25 25313123 Wolfgang Rodler 
FL 38 61086716 Bernd-Uwe Langnickel
FL 41 31060478 Klaus-Walter Haschaurek
FL 95 3000768600 Viola Aigner
BC 111 112315841 Hüseyin Aydogan
BC 111 3002344285 Gertrude Reitzl
BC 111 3000356190 Hüseyin Aydogan
BC 115 93330710 Hugo Littmann 
UF-BI 109378117  Firma WEG  

Auweg 18 – 24       
Hausver waltung

DSGF  3001893886 Werner Baier 

Es wurde am 08.04.2019 verfügt, das Aufgebotsverfahren  
gemäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der  
vorstehend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit  
aufgefordert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 
08.04.2019 binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 08.07.2019 
bei der Stadtsparkasse München, Ungererstraße 75, 80805 
München, anzumelden. Urkunden, für welche Rechte inner-
halb der gesetzten Frist nicht geltend gemacht werden, wer-
den nach Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

München, den 8. April 2019 Stadtsparkasse München
  Direktion Prozesse und IT

Amtsblatt_11.indd   187 15.04.19   11:25



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 11/2019

188

Amtsblatt der Landeshauptstadt München

Herausgegeben vom Direktorium – Presse- und Informationsamt der Landeshauptstadt München, Rathaus. 
Druck und Vertrieb: SAS Druck, Messerschmittstraße 9, 82256 Fürstenfeldbruck, Telefon (0 8141) 2 27 72-46, Telefax (0 8141) 2 27 72-44.
Bezugsbedingungen: Laufender Bezug nur im Druckereiabonnement. Abbestellungen müssen bis spätestens 31.10. jeden Jahres bei der 
Druckerei vorliegen. Bezugspreis: € 59,40 jährlich einschließlich Porto, Verpackung und zzgl. Mehrwertsteuer. Preis der Einzelnummer € 1,65
zzgl. Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandgebühr. Erscheinungsweise: dreimal monatlich.

Gedruckt auf 100 % Altpapier.

SAS Druck, Messerschmittstraße 9, 82256 Fürstenfeldbruck
Postvertriebsstück – DPAG – Entgelt bezahlt

Straßenbenennung im 16. Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach
Beschluss vom: 28.02.2019
Sarah-Sonja-Lerch-Weg
EDV-Schreibweise:  SARAH-SONJA-LERCH-W.
Straßenschlüsselnummer: 06758
Namenserläuterung:
Sarah Sonja Lerch, geb. am 03.05.1882 in Warschau, gest. am 
29.03.1918 in München, Politikerin, Pazifistin; sie engagierte 
sich im „Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund“ und in der 
SPD. Als Mitbegründerin der Münchner USPD organisierte sie 
1918 zusammen mit Kurt Eisner einen Streik von Münchner 
Munitionsfabrikarbeitern. Daraufhin wurde sie ver haftet und 
zunächst in das Untersuchungsgefängnis Neudeck, später in 
das Gefängnis München-Stadelheim gebracht, wo sie unter 
bis heute ungeklärten Umständen starb.
Verlauf:
Von der Kurt-Eisner-Straße bis zur Unterführung U-Bahnhof 
Quiddestraße an der Albert-Schweitzer-Straße.

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Blumenstraße 28 b, Zim-
mer 517 (5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis ein-
schließlich 10.05.2019 eingesehen werden. 

München, 9. April 2019 Kommunalreferat
  GeodatenService

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 07.01.2019 als verloren 
aufgebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
08.04.2019  für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen   
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

BCSM 3002715880 Sharlina Redjepi
FL 7 3002364234 Alessio Casciaro
BC 26 39074158 Horst Einmayr
BC 36 35447051 Bettina Höllenreiner 
FL 40 61019949 Gabriele Fliegel
FL 41 902536762 Kathari na Nothaft
FL 45 66038894 Hans-Georg Zimmer
FL 58 58027723 Michael Keil werth
FL 60 3001662752 Dr. Elfriede Bammer
PB-KB-1 3000729636 Emil Nemet schek

München, den 8. April 2019 Stadtsparkasse München
  Direktion Prozesse und IT
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